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82/02 Gesundheitsrecht allgemein 

Beachte 

Abs. 2 wird gemäß § 8 ABGB dahingehend authentisch ausgelegt, dass den Gästen auf dem Weg zum 
Hauptraum bzw. zu anderen rauchfreien Bereichen des Lokals wie sanitären Anlagen bzw. WC-Anlagen 
ein kurzes Durchqueren des Raucherraumes zumutbar ist (vgl. Art. I, BGBl. I Nr. 12/2014). 

Text 

Nichtraucherschutz in Räumen der Gastronomie 

§ 13a. (1) Unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen und der §§ 12 und 13 gilt Rauchverbot in 
den der Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste dienenden Räumen 

 1. der Betriebe des Gastgewerbes gemäß § 111 Abs. 1 Z 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), 
BGBl. Nr. 194/1994, in der geltenden Fassung, 

 2. der Betriebe des Gastgewerbes mit einer Berechtigung zur Beherbergung von Gästen gemäß 
§ 111 Abs. 1 Z 1 oder Abs. 2 Z 2 oder 4 der GewO, 

 3. der Betriebe gemäß § 2 Abs. 9 oder § 111 Abs. 2 Z 3 oder 5 der GewO. 

(2) Als Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 können in Betrieben, die über mehr als eine für die 
Verabreichung von Speisen oder Getränken an Gäste geeignete Räumlichkeit verfügen, Räume 
bezeichnet werden, in denen das Rauchen gestattet ist, wenn gewährleistet ist, dass der Tabakrauch nicht 
in die mit Rauchverbot belegten Räumlichkeiten dringt und das Rauchverbot dadurch nicht umgangen 
wird. Es muss jedoch der für die Verabreichung von Speisen oder Getränken vorgesehene Hauptraum 
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vom Rauchverbot umfasst sein, und es darf nicht mehr als die Hälfte der für die Verabreichung von 
Speisen oder Getränken vorgesehenen Verabreichungsplätze in Räumen gelegen sein, in denen das 
Rauchen gestattet wird. 

(3) Das Rauchverbot gemäß Abs. 1 gilt ferner nicht, wenn nur ein für die Verabreichung von Speisen 
oder Getränken an Gäste geeigneter Raum zur Verfügung steht, und 

 1. der Raum eine Grundfläche von weniger als 50 m
2
 aufweist, oder, 

 2. sofern der Raum eine Grundfläche zwischen 50 m
2
 und 80 m

2
 aufweist, die für eine Teilung des 

Raumes zur Schaffung eines gesonderten Raumes für den im Abs. 2 genannten Zweck 
erforderlichen baulichen Maßnahmen aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung der nach den 
bau-, feuer- oder denkmalschutzrechtlichen Vorschriften zuständigen Behörde nicht zulässig 
sind. 

(4) Das Rauchen darf jedoch auch in Räumen, in denen das Rauchverbot gemäß Abs. 1 nicht gilt, 
nur gestattet werden, wenn für den Betrieb ein Kollektivvertrag gilt, wonach 

 1. ein nicht dem Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG), BGBl. I 
Nr. 100/2002, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegender Arbeitnehmer Anspruch auf 
Abfertigung im gesetzlichen Ausmaß hat, wenn er sein Arbeitsverhältnis wegen der Belastung 
durch die Einwirkung des Passivrauchens kündigt, und 

 2. die notwendige Zeit zum Besuch von diagnostischen Maßnahmen sowie Untersuchungen im 
Zusammenhang mit Passivrauchen am Arbeitsplatz zu gewähren ist, und 

 3. gesundheitsfördernde Maßnahmen im Zusammenhang mit Passivrauchen am Arbeitsplatz im 
Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festzulegen sind, und, 

 4. im Falle, dass der Betrieb über Räume verfügt, in denen Rauchverbot gilt oder das Rauchen vom 
Inhaber nicht gestattet wird, die Ausbildung oder Beschäftigung Jugendlicher überwiegend in 
jenen Räumen zu erfolgen hat, in denen nicht geraucht werden darf. 

(5) Werdende Mütter dürfen in Räumen, in denen sie der Einwirkung von Tabakrauch ausgesetzt 
sind, nicht arbeiten. 

Anmerkung 

1. Zu dieser Bestimmung gibt es im USP folgenden Artikel: Rauchen in Gastronomiebetrieben 

2.  Fassung zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2008 
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